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10/07 Verwaltungsgerichtshof
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Norm

B-VG Art133 Abs4

FrPolG 2005 §53 Abs2

VwGG §34 Abs1

VwRallg

Rechtssatz

Die in den einzelnen Zi;ern des § 53 Abs. 2 FrPolG 2005 angeführten Tatbestände stellen nur eine demonstrative

Aufzählung (arg.: "insbesondere") jener Umstände dar, die eine Gefahr für die ö;entliche Ordnung oder Sicherheit im

Sinne der genannten Bestimmung indizieren. Das kann auch bei gleichwertigen Verhaltensweisen, also hinsichtlich des

Unrechtsgehalts ähnlich schwerwiegenden Konstellationen, zutreffen, was dann gegebenenfalls - nach Vornahme einer

Beurteilung im Einzelfall - die Erlassung eines Einreiseverbotes rechtfertigen kann (vgl. VwGH 16.5.2019, Ra

2019/21/0104).
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